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Änderung der Besonderen Anlagebedingungen 

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) werden zum 21. Mai 2025 die Beson-
deren Anlagebedingungen des oben genannten OGAW-Sondervermögens wie folgt geändert: 

• § 2 (Anlagegrenzen) wird an die neuen Vorgaben der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 
für Fonds mit nachhaltigkeitsbezogenen Begriffen im Fondsnamen angepasst und ergänzt.  

• Zukünftig werden mindestens 80 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in ,,Green Bonds“ inter-
nationaler Emittenten investiert.  

• Als Green Bonds werden solche Anleihen klassifiziert, welche der Europäischen Green Bond Verordnung 
(EU)2023/2631 (,,Europäische Green Bonds“) entsprechen oder als Green Bond angesehen werden können, 
weil das finanzierte Projekt keine der in § 2 Absatz 2 Buchstaben a) bis b) und d) bis g) genannten Aktivitäten 
verfolgt und keine der dort genannten Einnahmen erzielt und nicht von Emittenten begeben sind, die gegen die 
Grundsätze des UN Global Compact der Vereinten Nationen oder die Leitsätze der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen verstoßen. 

• Die Ausschlüsse im Zusammenhang mit den Vorgaben für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte (Paris-Alig-
ned Benchmarks (PAB)) gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der Delegierten Verordnung (EU) 
2020/1818) werden aufgenommen. 

• Zukünftig können nur noch jeweils bis zu 20 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Bankgut-
haben und Geldmarktinstrumenten investiert werden. 

• In § 4 (Anteilklassen) Absatz 1 wird der Verweis auf § 16 Absatz 5 der ,,Allgemeinen Anlagebedingungen“ ge-
ändert. Zudem wird in die Aufzählung der Ausgestaltungsmerkmale in Absatz 1 und 2 die ,,Begebungsform“ 
mit aufgenommen. 

• § 5 (Anteile) wird um einen neuen Absatz 2 ergänzt, welcher die Gesellschaft zukünftig berechtigt, einem An-
leger aus wichtigem Grund zu kündigen, wenn es sich z.B. bei dem Anleger um eine US-Person oder eine in 
den USA steuerpflichtige Person handelt oder der Anleger auf die von der EU-Kommission gepflegte Konsoli-
dierte Liste der Personen, Vereinigungen und Körperschaften, gegen die finanzielle Sanktionen der EU ver-
hängt wurden, aufgenommen wurde.  

• In § 6 (Ausgabe- und Rücknahmepreis, Orderannahmeschluss) wird in Absatz 2 das Wort ,,Anteilabrufe“ bzw. 
,,Anteilabrufs-‘‘ durch ,,Anteilserwerbs-“ ersetzt. Zudem wird ein neuer Absatz 3, bezüglich der Abrechnung 
von Aufträgen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, welche an einem Bewertungstag vor oder nach 
dem festgelegten Orderannahmeschluss eingehen, eingefügt. Ebenfalls wird ein neuer Absatz 4 in Bezug auf 
den Bewertungstag eingefügt. 

• In § 7 (Kosten) werden an verschiedenen Stellen Klarstellungen hinsichtlich der Berechnung von zeitanteiligen 
Vergütungen und des Nettoinventarwertes eingefügt. 

• Der jährlich zulässige Höchstbetrag, welcher nach Absatz 4 entnommen werden kann, wird reduziert. 

• Absatz 5 Buchstabe k) wird dahingehend ergänzt, dass es sich um einen vertraglich oder gesetzlich vorgesehe-
nen dauerhaften Datenträger handeln muss. 

• Der Absatz 6 zu den Transaktionskosten wird gestrichen. Diese sind zukünftig unter Absatz 5 Buchstabe m) 
geregelt. 

• Der bisherige Absatz 5 Buchstabe m) wird gestrichen und unter Buchstabe o) neu geregelt. Steuern, die in 



 

Zusammenhang mit den in Absatz 5 zu ersetzenden Aufwendungen anfallen dürfen dem OGAW-Sonderver-
mögen belastet werden. 

• In § 8 (Ertragsverwendung) Absatz 1 wird die Möglichkeit zur Substanzausschüttung aufgenommen. 

• In den Anhang zu den Besonderen Anlagebedingungen werden weitere Staaten hinzugefügt. 

• Weitere Änderungen betreffen redaktionelle Anpassungen. 

Die geänderten Passagen der Besonderen Anlagebedingungen sind nachstehend abgedruckt. 

… 

§ 2 Anlagegrenzen 

1. Mindestens 80 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in ,,Green Bonds‘‘ internationaler Emit-
tenten investiert. Green Bonds sind verzinsliche Anleihen, bei denen die durch die Emission erhaltenen Mittel zur Fi-
nanzierung oder Refinanzierung neuer oder existierender Projekte in den Bereichen Umwelt-, Natur- oder Klimaschutz 
eingesetzt werden. Als Green Bonds werden solche Anleihen klassifiziert, welche der Europäischen Green Bond Ver-
ordnung (EU)2023/2631 (,,Europäische Green Bonds“) entsprechen oder als Green Bond angesehen werden können, 
weil das finanzierte Projekt keine der in § 2 Absatz 2 Buchstaben a) bis b) und d) bis g) genannten Aktivitäten verfolgt 
und keine der dort genannten Einnahmen erzielt und nicht von Emittenten begeben sind, die gegen die Grundsätze des 
UN Global Compact der Vereinten Nationen oder die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen verstoßen. 

2. Schuldverschreibungen und sonstige Emissionen, die keine Green Bonds i.S.v. § 2 Absatz 1 sind, werden ausgeschlos-
sen, wenn ihre Emittenten 

a) an Aktivitäten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen beteiligt sind; 

b) am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind; 

c) gegen die Grundsätze des UN Global Compact der Vereinten Nationen oder die Leitsätze der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen verstoßen; 

d) 1 Prozent oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Vere-
delung von Stein- und Braunkohle erzielen;  

e) 10 Prozent oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, der Förderung, dem Vertrieb oder der Veredelung von 
Erdöl erzielen; 

f) 50 Prozent oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, der Förderung, der Herstellung oder dem Vertrieb von 
gasförmigen Brennstoffen erzielen; 

g) 50 Prozent oder mehr ihrer Einnahmen mit der Stromerzeugung mit einer THG-Emissionsintensität von mehr als 
100 g CO2 e/kWh erzielen. 

Im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie werden die derzeitigen und künftigen Nachhaltigkeitsaktivitäten von 
Emittenten analysiert und Nachhaltigkeitschancen und -risiken bei der Anlageentscheidung zugrunde gelegt sowie die 
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. 

… 

4. Die Gesellschaft darf insgesamt bis zu 20 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Geldmarktinstru-
menten nach Maßgabe des § 6 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ anlegen. Die in Pension genommenen Geld-
marktinstrumente sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen.  

… 

7. Die Gesellschaft darf insgesamt bis zu 20 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Bankguthaben nach 
Maßgabe des § 7 Satz 1 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ anlegen.  

… 

§ 4 Anteilklassen 

1. Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Absatz 5 der „Allgemeinen Anlagebedin-
gungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des An-
teilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Verwahr-
stellenvergütung, der Mindestanlagesumme, der Begebungsform oder einer Kombination dieser Merkmale unterschei-
den. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.  

2. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und Halbjahresbericht ein-
zeln aufgezählt. Die die Anteilklassen kennzeichnenden Ausgestaltungsmerkmale (Ertragsverwendung, 



 

Ausgabeaufschlag, Währung des Anteilwertes, Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Mindestanlages-
umme, Begebungsform oder Kombination dieser Merkmale) werden im Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjah-
resbericht im Einzelnen beschrieben.  

… 

§ 5 Anteile 

… 

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, einem Anleger aus wichtigem Grund zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbeson-
dere vor, wenn  

a) es sich bei dem Anleger um eine US-Person (d.h. eine natürliche Person mit Wohnsitz in den USA oder eine Personen- 
oder Kapitalgesellschaft, die gemäß den Gesetzen der USA bzw. eines US-Bundesstaats, US-Territoriums oder einer 
US-Besitzung gegründet wurde) oder eine in den USA steuerpflichtige Person handelt oder  

b) der Name des Anlegers auf die von der EU-Kommission gepflegte Konsolidierte Liste der Personen, Vereinigungen 
und Körperschaften, gegen die finanzielle Sanktionen der EU verhängt wurden, aufgenommen wurde.  

Mit Zugang der Kündigung ist der Anleger verpflichtet, die erhaltenen Anteile unverzüglich an die Gesellschaft zurück-
zugeben. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis für Rechnung des 
OGAW-Sondervermögens zurückzunehmen. 

§ 6 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Orderannahmeschluss 

… 

2. Abweichend von § 18 Absatz 3 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ ist der Abrechnungsstichtag für Anteilser-
werbs- und Rücknahmeaufträge spätestens der übernächste auf den Eingang des Anteilserwerbs- bzw. Rücknahme-
auftrags folgende Wertermittlungstag.  

3. Aufträge für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, die bis spätestens 14:00 Uhr („Orderannahmeschluss“) an 
einem Bewertungstag bei der Gesellschaft oder der Verwahrstelle eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwer-
tes für diesen Bewertungstag abgerechnet, welcher am nächsten Bewertungstag ermittelt wird. Aufträge, die nach 
14:00 Uhr bei der Gesellschaft oder der Verwahrstelle eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes für den 
darauffolgenden Bewertungstag abgerechnet, welcher am übernächsten Bewertungstag ermittelt wird.  

4. Bewertungstag ist jeder Tag, an dem gemäß § 18 Absatz 4 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ ein Nettoinventar-
wert ermittelt wird. 

§ 7 Kosten 

Für alle Vergütungen, die zeitanteilig berechnet werden, gilt: 

Bei Kalendertagen, die Bewertungstage im Sinne des § 18 Absatz 4 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ sind, wird 
der für den Bewertungstag festgestellte Nettoinventarwert bzw. Anteilwert als Berechnungsgrundlage herangezogen. 
Für jeden Kalendertag, der kein Bewertungstag im Sinne des § 18 Absatz 4 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ ist, 
wird der für den letzten vorangegangenen Bewertungstag festgestellte Nettoinventarwert bzw. Anteilwert als 
Berechnungsgrundlage herangezogen. 

1. Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind: 

Für alle Vergütungen, die zeitanteilig berechnet werden, gilt: 

Bei Kalendertagen, die Bewertungstage im Sinne des § 18 Absatz 4 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ sind, wird 
der für den Bewertungstag festgestellte Nettoinventarwert bzw. Anteilwert als Berechnungsgrundlage herangezogen. 
Für jeden Kalendertag, der kein Bewertungstag im Sinne des § 18 Absatz 4 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ ist, 
wird der für den letzten vorangegangenen Bewertungstag festgestellte Nettoinventarwert bzw. Anteilwert als Berech-
nungsgrundlage herangezogen. 

1. Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind: 

a) Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung in Höhe von bis 
zu 1,0 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperi-
ode. Der durchschnittliche Nettoinventarwert wird aus den jeweiligen Werten der für die jeweiligen Kalendertage gel-
tenden Nettoinventarwerte errechnet. Die Verwaltungsvergütung kann dem OGAW-Sondervermögen jederzeit ent-
nommen werden. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Verwaltungsver-
gütung zu berechnen. Die Gesellschaft gibt im Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht die jeweils er-
hobene Verwaltungsvergütung an.  

… 



 

2. Vergütungen, die an Dritte zu zahlen sind: 

a) Die Gesellschaft zahlt aus dem OGAW-Sondervermögen für die Marktrisiko- und Liquiditätsrisikomessung gemäß 
DerivateV durch Dritte eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,1 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventar-
wertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode. Der durchschnittliche Nettoinventarwert wird aus 
den jeweiligen Werten der für die jeweiligen Kalendertage geltenden Nettoinventarwerte errechnet. Die Vergütung 
wird von der Verwaltungsvergütung gemäß Absatz 1 a) nicht abgedeckt und somit dem OGAW-Sondervermögen zu-
sätzlich belastet. 

b) Die Gesellschaft zahlt aus dem OGAW-Sondervermögen für die Beauftragung eines Collateral Managers eine jähr-
liche Vergütung (Collateral-Manager-Vergütung) in Höhe von bis zu 0,2 Prozent des durchschnittlichen Nettoinven-
tarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode. Der durchschnittliche Nettoinventarwert wird 
aus den jeweiligen Werten der für die jeweiligen Kalendertage geltenden Nettoinventarwerte errechnet. Die Gesell-
schaft ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse zu erheben. Es steht der Gesellschaft frei, eine niedrigere 
oder keine Vergütung zu belasten. Die Vergütung wird von der Verwaltungsvergütung gemäß Absatz 1 a) nicht abge-
deckt und somit dem OGAW-Sondervermögen zusätzlich belastet. 

3. Verwahrstelle 

Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit aus dem OGAW-Sondervermögen eine jährliche Vergütung in Höhe von bis 
zu 0,1 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperi-
ode, mindestens 5.000 Euro p.a., jedoch unter Berücksichtigung von Absatz 4. Der durchschnittliche Nettoinventar-
wert wird aus den jeweiligen Werten der für die jeweiligen Kalendertage geltenden Nettoinventarwerte errechnet. Die 
Verwahrstellenvergütung kann dem OGAW-Sondervermögen jederzeit entnommen werden. Es steht der Verwahr-
stelle frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergütung in Rechnung zu stellen. Die Gesellschaft gibt 
im Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht die jeweils erhobene Verwahrstellenvergütung an.  

4. Zulässiger jährlicher Höchstbetrag gemäß den Absätzen 1 a), 2, 3 und 5 l) 

Der Betrag, der jährlich aus dem OGAW-Sondervermögen nach den vorstehenden Absätzen 1 a), 2 und 3 als Vergütung 
sowie nach Absatz 5 l) als Aufwendungsersatz entnommen wird, kann insgesamt bis zu 1,42 Prozent des durchschnitt-
lichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode betragen. Der durchschnittli-
che Nettoinventarwert wird aus den jeweiligen Werten der für die jeweiligen Kalendertage geltenden Nettoinventar-
werte errechnet. 

5. Aufwendungen 

Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des OGAW-Sondervermögens: 

… 

k) Kosten der Erstellung und Verwendung eines vertraglich oder gesetzlich vorgesehenen dauerhaften Datenträgers, 
außer im Fall der Informationen über Verschmelzungen von Investmentvermögen und außer im Fall der Informationen 
über Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwerter-
mittlung; 

l) Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere 
Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von 
Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einen bestimmten Markt bis 
zu einer Höhe von jährlich 0,02 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in 
der Abrechnungsperiode. Der durchschnittliche Nettoinventarwert wird aus den jeweiligen Werten der für die jewei-
ligen Kalendertage geltenden Nettoinventarwerte errechnet;  

m) Kosten, die anfallen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Trans-
aktionskosten); 

… 

o) Steuern, insbesondere Umsatzsteuer, im Zusammenhang mit den vorstehend in Buchstaben a) bis n) genannten und 
vom OGAW-Sondervermögen zu ersetzenden Aufwendungen. 

… 

§ 8 Ertragsverwendung 

Ausschüttung 

1. Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die während des Geschäftsjahres für 
Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten anteiligen Zinsen 
und sonstige Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – aus. Realisierte 



 

Veräußerungsgewinne – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – können anteilig ebenfalls zur 
Ausschüttung herangezogen werden. Ferner können aus dem OGAW-Sondervermögen auch am Ausschüttungsstich-
tag verfügbare Bankguthaben gemäß § 1 Absatz 3 ausgeschüttet werden (Zuführung aus dem OGAW-Sondervermö-
gen/Substanzausschüttung). 

… 

Anhang 

Gemäß § 208 KAGB darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente folgender Emittenten mehr als 35 Prozent des 
Wertes des OGAW-Sondervermögens angelegt werden, sofern dies in den Anlagebedingungen unter Angabe der be-
treffenden Emittenten vorgesehen ist. 

… 

Als Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des 
EWR sind:  

… 

- Costa Rica 

- Kolumbien 

… 

Düsseldorf, Mai 2025 
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